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► Nr.  VO/2018/06516
öffentlich

Lübeck, 25.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster - Jahresabschluss 2010
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2010 mit einem Jahres-
ergebnis von 0,00 € (gem. Ergebnisrechnung) bei einer Bilanzsumme von 
7.158.951,29 € wird gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis genommen. 

2) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungs-
ausschuss am 13.09.2018 abschließend beraten wurde 
(VO/2018/06234), wird zur Kenntnis genommen.

3) Die negative Ergebnisrücklage in Höhe von 258.599,45 € aufgrund von Korrek-
turen an der Eröffnungsbilanz wird gem. § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit dem 
Stiftungskapital aus Bi-lanzierungsunterschied verrechnet.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: da nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
Nach § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll der Jahresfehlbetrag aus Mitteln der Ergebnisrückla-
ge ausgeglichen werden. Soweit ein solcher Ausgleich nicht mehr möglich ist, ist der verblei-
bende Fehlbetrag nach § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen. 
Bei der Erstellung der inzwischen vorliegenden Folgejahresabschlüsse musste von dieser 
vorgegebenen Beschlussfassung ausgegangen werden.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften 
der GO verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach 
unterliegen die Jahresabschlüsse der Prüfung durch das RPA. 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden am Ende 
der Bilanz in diesem Bericht aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss des Jahres 2010. Dieser wurde im Oktober 
2014 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Oktober 2015 zur Prüfung vorge-
legt. Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung, die hauptsächlich von 
Januar bis März 2017 stattfand, bereitgestellt. Ein aufgrund der Feststellungen des RPA ge-
änderter JA wurde am 08.06.2017 vom Bürgermeister unterzeichnet und ist Grundlage die-
ses Berichtes. 

1.1 Prüfung der Eröffnungsbilanz und Beschluss 

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 und der Bericht des RPA vom 20.04.2015 zu 
deren Prüfung waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht der Bürger-
schaft vorgelegt worden. 
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Tabelle 1: Prüfbemerkungen zur Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010) 

Thema Prüfbemerkung Stellungnahme der Verwaltung 
vom 10.08.2015 

Sonstige privat-
rechtliche Forde-
rungen 

Es fehlen antizipative Rechnungs-
abgrenzungsposten in Höhe von 
4.600 EUR. 

EB-Korrekturen werden nach 
Prüfung im nächsten erreichba-
ren Jahresabschluss umgesetzt. 

Sonstige Verbind-
lichkeiten 

Es fehlen antizipative Rechnungs-
abgrenzungsposten in Höhe von 
3.487 EUR. 

Die EB-Korrektur wurde mit dem 
JA 2010 umgesetzt. 

Inventur Es hat keine ordnungsgemäße 
Inventur stattgefunden. 

Eine baldmöglichst durchzufüh-
rende Inventur kann für weitere 
Klarheit sorgen. 

Bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen und den sonstigen Verbindlichkeiten wur-
den keine EB-Korrekturen zum JA 2010 umgesetzt. Stattdessen wurden 4.509 EUR als lau-
fender Ertrag (überwiegend in KGr 45 Sonstige ordentliche Erträge) und 3.395 EUR als lau-
fender Aufwand (KGr 54 Sonstiger ordentlicher Aufwand) periodenfremd in 2010 gebucht. 

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag, über den die Bürgerschaft im Rahmen der Beschlussfas-
sung über die Eröffnungsbilanz (§ 95n GO) beschließen müsste, ist in der Eröffnungsbilanz 
nicht ausgewiesen. 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2010 wurde am 26.11.2009 von der Bürgerschaft beschlossen und im 
März 2010 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt.  

2 Jahresabschluss 2010 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt (s. 
Anlage). 

2.1 Bilanz 

Die Vorjahreswerte stimmen mit der Eröffnungsbilanz überein. Die Finanzrechnung stimmt 
mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzpos-
ten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) 
und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

35 von 46 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt  Hansestadt Lübeck 

 

 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2010 

3 

 

 

2.1.1 Ackerland 
 

Kontenart 022 65.870,00 EUR 

Die Stiftung besitzt laut Bilanz und Anhang Ackerland im Wert von 65.870 EUR. 

Es handelt sich um zwei Flächen (gut 80.000 qm in der Gemarkung Dunkelsdorf und knapp 
9.000 qm in der Gemarkung Utecht) deren Nutzung laut Liegenschaftsbuch Ackerland ist, 
die aber tatsächlich vom Bereich Stadtwald verwaltet werden. Die Fläche bei Dunkelsdorf 
(AHK 65.414 EUR) wurde 1990 als Ackerland erworben und aufgeforstet. 

Die Anlagen (Nr. 9300010 und 9300022) sind in die Kontenart 023 Wald, Forsten umzubu-
chen. In der Bilanz der Stiftung ist kein Ackerland auszuweisen. Die Änderung wurde in der 
Schlussbesprechung von der Verwaltung zugesagt. 

2.1.2 Stiftungskapital 
 

Konto 2009000 Stiftungskapital 668.787,00 EUR 

Konto 2009011 Stiftungskapital aus 
Bilanzierungsunterschied 

5.966.255,57 EUR 

In der Eröffnungsbilanz wurde das Stiftungskapital noch zusammengefasst mit dem Stif-
tungskapital aus Bilanzierungsunterschied ausgewiesen. Im JA werden sie nun getrennt 
dargestellt. Die Höhe des Stiftungskapitals wird im Anhang nicht näher erläutert. Die Kon-
tenart 200 existiert in den VV-Kontenrahmen nicht. 

Die 668.787 EUR entsprechen dem Kapitalvermögen bei der letzten kameralen Rechnungs-
legung 2009. Das RPA bittet um Erläuterung der Aufteilung in der Stellungnahme (s. a. 
Tz. 3). 

Das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied hat in 2010 um 258.599 EUR abgenom-
men. Dies erfolgte durch die Umbuchung zweier Eröffnungsbilanzkorrekturen aus der Er-
gebnisrücklage (Konto 2030000099). 
Eine Korrektur über 90.865 EUR erfolgte bei den sonstigen Verbindlichkeiten (s. Tz. 2.1.3). 
Weitere 167.734 EUR sind Ergebnis der Korrektur einer Überbewertung des Infrastruktur-
vermögens der Stiftung (Anlage 9300030 Fußwege im Waldhusener Forst). 

Die Entscheidung über die Verwendung von Jahresüberschüssen, die Behandlung von Jah-
resfehlbeträgen oder den Ausgleich von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen trifft allerdings 
die Bürgerschaft (§ 95n Abs. 3 GO i.V.m. § 26 GemHVO-Doppik). Auch die hier vorgenom-
mene Verrechnung zwischen Ergebnisrücklage und Allgemeiner Rücklage hätte daher von 
der Bürgerschaft beschlossen werden müssen und erst im folgenden JA 2011 umgesetzt 
werden dürfen (s. Erläuterungen des Innenministeriums zu § 26 GemHVO-Doppik). 
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Das RPA empfiehlt, mit Vorlage des JA den entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft zu-
mindest nachträglich einzuholen. 

2.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

Kontenart 379 163.035,99 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert um 
162 TEUR erhöht. Die Veränderung beruht im Wesentlichen auf der Veränderung des 
Kontos 3791991129 Verbindlichkeiten ggü HGH (146.396 EUR ggü 0 EUR im Vorjahr). 

90.865 EUR wurden im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur eingebucht. 2009 erhielt 
die Stiftung 106.500 EUR als geplanten Defizitausgleich. Der das tatsächliche Defizit über-
schreitende Betrag muss an die Stiftung HGH zurückgezahlt werden. Diese Verbindlichkeit 
wurde in der EB nicht ausgewiesen, dies wurde nun durch die Korrektur nachgeholt. (Die 
Rückzahlung des überzahlten Zuschusses 2009 erfolgte Ende 2011.) 

Weitere 55.530 EUR resultieren aus der Rückzahlungsverpflichtung für den Zuschuss 2010. 
Die Stiftung erhielt für 2010 114.700 EUR als geplanten Zuschuss, der zunächst vollständig 
als Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung HGH eingebucht wurde. Mit Feststellung des 
vorläufigen Verlustes von 59.170 EUR wurden diese als Ertrag gebucht (s. a. Tz. 2.2.1) und 
die überschüssigen 55.530 EUR verbleiben als Verbindlichkeit zur Rückzahlung an die 
Stiftung HGH in der Schlussbilanz. (Die tatsächliche Rückzahlung erfolgte erst im Februar 
2017 und nicht 2013, wie im Lagebericht angegeben.) 

Folgende weitere wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung 2010 nicht systematisch geprüft: 

• Wald, Forsten, 

• Sonstige privatrechtliche Forderungen, 

• Freie Rücklage und 

• Zweckrücklage. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung weicht in Zeile 26 („Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezie-
hungen“ statt „Jahresergebnis“) und im nachrichtlichen Teil („Ergebnis nach interner Leis-
tungsabrechnung“ statt richtig „Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen“) vom zuge-
hörigen Muster ab. Das RPA bittet die Verwaltung um Einhaltung des Musters mit dem 
nächsten Jahresabschluss. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die fortgeschrie-
benen Planansätze sind korrekt dargestellt.  
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2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

Kontengruppe 41 59.169,52 EUR 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster erhält jährlich einen Zuschuss von der Stiftung 
HGH zum Ausgleich des Fehlbedarfs. Es wurde zunächst der geplante Zuschussbedarf als 
Einzahlung in Höhe von 114.700 EUR vereinnahmt und in gleicher Höhe eine 
Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung HGH gebildet. Erst nachdem der vorläufige Verlust 
2010 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit 59.170 EUR feststand wurde der Zu-
schuss in entsprechender Höhe auf dem Konto 4148 Zuweisungen und Zuschüsse für lau-
fende Zwecke von übrigen Bereichen als Ertrag gebucht. Die Überzahlung für 2010 
(55.530 EUR) ist in der Schlussbilanz noch als Verbindlichkeit bilanziert (s. o.). 

Es wurde mit Buchung des Ertrages nicht auch die Einzahlung umgebucht, sodass auf dem 
zugehörigen Einzahlungskonto 6148 demzufolge 0 EUR ausgewiesen sind. 

2.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 

Kontenarten 441, 442 und 446 246.033,24 EUR 

Tabelle 2: Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte 

Kontengruppe Ist-Ergebnis 

441 Mieten und Pachten 104.992,91 EUR 

442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 137.471,63 EUR 

446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.568,70 EUR 

Summe 246.033,24 EUR 

Die Mieterträge waren hauptsächlich die Mieten der Stiftsdamen (rund 90 TEUR). Bei den 
Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten handelte es sich im Wesentlichen um Holzverkäufe 
des Bereichs Stadtwald aus den Revieren Falkenhusen und Waldhusen für die Stiftung. Die 
Erträge sind in der Höhe plausibel und die zugehörigen Einzahlungen (Kontenarten 641, 
642 und 646) stimmig. 

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Kontengruppe 52 -265.850,04 EUR 

Die ursprüngliche Planung belief sich auf 257.600 EUR. Durch übertragene Haushaltser-
mächtigungen und Sollübertragungen betrug der fortgeschriebene Planansatz 273.411 EUR. 
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Gedeckt durch Mehrerträge bei den Holzverkäufen (KGr 442) wurde die Kontengruppe um 
weitere 5.200 EUR durch eine überplanmäßige Bewilligung verstärkt. 

Es handelt sich im Wesentlichen um Zahlungen an das GMHL für die Unterhaltung des 
Stiftsgebäudes in der Dr. Julius-Leber-Straße (130.417 EUR) und an den Stadtwald für die 
Bewirtschaftung der Wälder (86.357 EUR).  

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Umstellung des Haushaltswesens wurden in 2010 
Zahlungen an das GMHL pauschal in Höhe der Haushaltsansätze geleistet. Erst im März 
2014 wurde aufgrund der Abrechnung der dem GMHL real entstandenen Kosten eine Ver-
einbarung geschlossen, die das GMHL zur Rückzahlung von 85.217 EUR für das Jahr 2010 
verpflichtete. Die Zahlung wurde aber nicht mehr erfolgswirksam im Buchungsjahr 2010 
gebucht. (Sie wurde als außerordentlicher Ertrag in 2011 gebucht.) Der überhöhte Ausweis 
der Sach- und Dienstleistungen wird im Lagebericht erläutert. Bei zeitnaher Abrechnung 
mit dem GMHL wäre kein vorläufiger Verlust im Jahresabschluss entstanden und die Stif-
tung HGH hätte keinen Zuschuss in Höhe von 59.170 EUR leisten müssen.  

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den drei Teilrechnun-
gen der Produkte 573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster, 573006999 Stiftung JJK - 999 
und 99210998 Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden 
Mittel wurde korrekt aus der EB übernommen. Der Endbestand stimmt mit der Schlussbi-
lanz überein. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

2.3.1 Rückflüsse von Ausleihungen 
 

Kontenart 686 114.700 EUR 

Es handelt sich um nur einen Zahlvorgang, und zwar die Vereinnahmung des planmäßigen 
Zuschusses der Stiftung HGH. Die Vereinnahmung erfolgt bis zur Feststellung des 
vorläufigen Jahresergebnisses ergebnisneutral, indem eine Verbindlichkeit gegenüber der 
Stiftung HGH (Konto 3791991129) über die komplette Höhe gebildet wird (s. a. Tz. 2.1.4). 
Das Verbindlichkeitenkonto ist mit dem EZ-Konto 6868100000 verknüpft, sodass die EZ 
dort ausgewiesen wird. 

Es handelt sich bei der Zahlung nicht um den Rückfluss aus einer Ausleihung der Stiftung 
JJK, die der Stiftung HGH gewährt worden wäre. Die KGr 68 ist für EZ aus 
Investitionstätigkeit vorgesehen. Die Zahlung der Stiftung HGH soll jedoch dem Ausgleich 
eines Verlustes im Ergebnishaushalt, bzw. der zwischenzeitlichen Liquiditätssicherung 
dienen. Der Ausweis der 114.700 EUR in der Kontenart 686 ist daher nicht korrekt. 
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Laut der aktualisierten Buchungsanweisung (BA) 1015 vom 27.08.2014 gilt bei Einbuchung 
der Verbindlichkeit (neues Konto 3791991127) ab Buchungsdatum 01.01.2011 ein Konto 
der Kontengruppe 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Der Zuschuss 2011 wurde 
bereits in der KGr 69 gebucht. 

2.3.2 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 
 

Kontenart 786 --272.736,19 EUR 

Der Betrag setzt sich aus zwei Buchungen zusammen. Die Stiftung erhöhte 2010 ihre Ter-
mingeldanlage bei der HL um 100.000 EUR auf 900.000 EUR, der Anlagezeitraum endete 
am 31.12.2010. Die Forderungen gegenüber der Stadt wurden aus dem laufenden Konto 
(1791991133) umgebucht auf das Konto 1791991134 Darlehen gegenüber HL. Auch dieses 
Konto ist im Bilanzposten 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen ausgewiesen. Gleich-
zeitig mit der Forderungsumbuchung erfolgte in der Finanzrechnung die Buchung 6720000 
EZ fremde Finanzmittel (s. u.) an 7868100. 
Der Ausweis als Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen ist nicht korrekt. Die 
Kontenart gehört zur Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die zugehö-
rige Forderung ist allerdings korrekt nicht im Anlage- sondern im Umlaufvermögen bilan-
ziert.1 
Das RPA bittet um Berücksichtigung bei der Erstellung des nächsten Jahresabschlusses. 

Weitere 172.736 EUR resultieren aus der Umbuchung von Forderungen im Rahmen des Jah-
resabschlusses. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurde die Forderung umgebucht 
vom Konto 1791991133 Forderungen aus lfd Kto ggü HL auf das Konto 1791991138 Forde-
rungen aus Darlehen ggü HL. Gleichzeitig erfolgte die Buchung 6720000 EZ fremde Fi-
nanzmittel (s. u.) an 7868100. 
Durch die Bebuchung bei einer reinen Umgliederung im Rahmen des Jahresabschlusses 
sind das Einzahlungs- und das Auszahlungskonto zu hoch ausgewiesen. Es handelt sich um 
eine Sachbuchung, bei der die Finanzrechnung nicht hätte berührt werden dürfen. Die Ver-
waltung hat in der Schlussbesprechung zum JA 2010 der Lübecker Wohnstifte erklärt, dass 
derartige Buchungen mittlerweile als Sachbuchungen vollzogen würden, ohne dass die Fi-
nanzrechnung berührt werde. 

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 
 

Kontenart 672  863.892,84 EUR 

Kontenart 772  -637.113,91 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 

                                                 
1 Vgl. www.nkr-sh/Bilanz/1.3.4 Ausleihungen. 
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über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings 
2010 keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhal-
tung und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskonten abwi-
ckelte. Es gab im Ergebnis keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Lübeck. Durch die Bebuchung der 
Kontenarten 672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die Li-
quiden Mittel am Ende der Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei 
der HL berührt wurden. 

Zum Jahresabschluss wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufendem Konto 
gegenüber der HL gegeneinander verrechnet (3791991133 an 1791991133). Bei der Bu-
chung wurden auch die Finanzrechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine 
reine Sachbuchung ohne Zahlungsmittelfluss handelte. Beide Konten sind hierdurch um 
295.472 EUR zu hoch ausgewiesen. 

Ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die verbliebenen Forderungen für die 
Schlussbilanz umgebucht (1791991138 an 1791991133) und dabei die Finanzrechnung be-
rührt. Auch hier handelte es sich um eine Sachbuchung, wodurch die Konten 6720000 und 
7868100 um 172.736 EUR zu hoch ausgewiesen sind (s. a. Tz. 2.3.2). 

2.3.4 Fazit zur Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der 
Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese 
nicht tatsächlich stattgefunden haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanz-
mittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die 
Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-
lage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). 
Seit 2012 verfügt die Stiftung über ein eigenes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung 
ab dem JA 2013 diese erläuterungsbedürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. Er enthält 
die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den ge-
setzlichen Mustern.  
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2.5 Lagebericht 

Dem Jahresabschluss ist ein vom Bürgermeister am 18.10.2014 unterzeichneter Lagebericht 
beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und 
Rücklagenentwicklung 

Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt mit einer Eigenkapitalquote von 97 % belegt. 

Das Eigenkapital nahm allerdings in 2010 (durch Eröffnungsbilanzkorrekturen, s. Tz. 2.1.2) 
um 259 TEUR ab und betrug zum 31.12.2010 nunmehr 6.995 TEUR. Die Eigenkapitalquote 
betrug zu Beginn des Jahres 2010 noch 99,99 %. Anhand der Eigenkapitalquote kann der 
Nachweis, dass das Stiftungsvermögen in 2010 erhalten wurde, nicht erbracht werden. 

Im VV-Produktrahmen heißt es unter Tz. 4.1 (für nichtrechtsfähige örtliche) Stiftungen: Im 
Anhang ist eine Darstellung der Zusammensetzung des Vermögens zum Bilanzstichtag und 
zum Bilanzstichtag des Vorjahres aufzunehmen, aus der sich ergibt, welche Anteile des 
nachgewiesenen Vermögens auf Überschüsse des Ergebnisplanes (des Haushaltsjahres und 
der Vorjahre) entfällt, der also ohne das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu schmälern 
für Stiftungszwecke verwendet werden kann. 

Das RPA bittet darum, dass die Stellungnahme eine solche Übersicht enthält und empfiehlt 
diese als Bestandteil zukünftiger Jahresabschlüsse auch für die rechtlich selbstständigen 
Stiftungen, um den Erhalt des Stiftungsvermögens nachzuweisen. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

 

Freie Rücklagen 
(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) 

Zweckrücklage 
(§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr 
Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

End-
bestand 

Anfangs-
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

End-
bestand 

 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2002 88.712 0 15.008 103.720 167.991 0 22.514 190.505 

2003 103.720 0 79 103.799 190.505 0 120 190.625 

2004 103.799 0 18.739 122.538 190.625 0 28.110 218.735 

2005 122.538 0 0 122.538 218.735 112.343 0 106.392 

2006 122.538 0 5.464 128.002 106.392 0 8.197 114.589 

2007 128.002 0 9.556 137.558 114.589 0 14.333 128.922 

2008 137.558 0 51.709 189.267 128.922 0 77.564 206.486 

2009 189.267 0 18.062 207.329 206.486 81.033 27.094 152.547 

2010 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2010 haben keine Entnahmen aus oder Zuführungen zu den Rücklagen stattgefunden. 
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Die Entwicklung der Rücklagen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stif-
tungen von Bedeutung. Eine Übersicht sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig zum Be-
standteil des Anhangs oder des Lageberichtes gemacht werden. (Die Darstellung der Ent-
wicklung der Rücklage ist pflichtiger Bestandteil des Vorberichts zum Haushaltsplan.2) 

4 Mittelverwendung 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) un-
mittelbar und die Erträge aus den Forsten und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung 
des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und Verwaltung eines Stifts für alleinstehende Da-
men, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, ein. 

5 Schlussbemerkung 

Die Besonderheit der Finanzrechnung (der Ausweis fremder Finanzmittel als Konsequenz 
der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über städtische Geschäftskonten) wird im Anhang 
erläutert. 

Der Jahresabschluss vermittelt mit Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung und Anhang 
insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster. 

Der Erhalt des Stiftungsvermögens wird durch den Jahresabschluss nicht belegt. Die Prü-
fung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel hat keine Einwendungen erge-
ben. 

Die wesentlichen Punkte des Berichts sind am 24.04.2017 mit der Abteilung Bilanzen und 
der Stiftungsverwaltung besprochen worden. Der Jahresabschluss wurde daraufhin in Teilen 
geändert und am 09.06.2017 als Prüfungsgrundlage vorgelegt. 
 

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgenden Textziffern erbeten: 

                                                 
2 Vgl. VV-Produktrahmen ,Tz. 4.1. Stiftungen. 
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2.1.2 Stiftungskapital

3 Erhalt des Stiftungsvermögens

Unabhängig davon wird anheim gestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 09.01.2018
14.902.07.13-2010
xey'bu

Elke Kreutzer
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